
In der Fachprüfungsordnung steht in § 9 (Fach Bachelor), § 9c (Bachelor Lehramt 
GymGe) und § 9d (Bachelor Lehramt BK): 

(4) Die Erstanmeldung zur Prüfungsleistung in Modul 4MATHBA01 „Analysis I“ hat 
spätestens im 3. Semester zu erfolgen. Der Prüfungsanspruch erlischt, wenn die 
Prüfungsleistung nicht bis zum Ende des 4. Semesters erfolgreich abgeschlossen 
wurde. In den Fällen des § 64 Absatz 3a HG entscheidet der Prüfungsausschuss über 
eine angemessene Fristverlängerung. 

Bei einem Wechsel der Prüfungsordnung in die oben genannte FPO-B zählt das 
Wechselsemester als 1. Semester. D.h. wenn Sie zum Wintersemester 2025/26 in die 
FPO-B gewechselt sind, haben Sie ab dem jetzigen Semester 4 Semester Zeit zum 
Erbringen der Leistung. 

Wenn Sie die Analysis I in einem anderen Studiengang bereits erbracht haben, können 
Sie eine Anrechnung beantragen. (Mit Nachweis per Mail an 
pruefungsamt@mathematik.uni-siegen.de) 
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